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W&W: Stellungnahme und Prüfung der Rechtsmittel

Die Wüstenrot Bausparkasse nimmt das jüngste Urteil des Oberlandesgerichts (OLG) Stuttgart zur Kenntnis

und behält sich – nach eingehender Prüfung der Urteilsbegründung – Rechtsmittel vor. Aus Sicht von

Wüstenrot, das in 1. Instanz (Landgericht Stuttgart) gewonnen hatte, überzeugt die im Verhandlungstermin

geäußerte Auffassung des OLG Stuttgart nicht, wonach die Kündigung von Bausparverträgen, deren

Zuteilungsreife mehr als zehn Jahre zurückliegt, unwirksam ist.

Darüber hinaus existieren einige Dutzend positive

Amtsgerichtsurteile und mehrere Ombudssprüche des

Ombudsmanns der öffentlichen Banken, die die Kündigungen

stützen. Einzelne gegenläufige Urteile, die von Land-

oder Amtsgerichten dazu bisher gefällt wurden, ändern

– ebenso wie der aktuelle Entscheid – nach

Ansicht der Wüstenrot Bausparkasse an dieser sich

eindeutig herausbildenden Rechtsmeinung nichts. Auch

zwischen den Verfahrensbeteiligten geschlossene Vergleiche

sprechen nicht gegen die Bausparkassen-Argumentation,

da diese meist rein aus verfahrensökonomischen Gründen

geschlossen werden.

Bild: © Wüstenrot & Württembergische AG
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